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Berufsordnung für Heilpraktiker (BOH) - Auszug  

Artikel 8 - Werbung 

Der Heilpraktiker unterliegt keinem generellen gesetzlich normierten Werbeverbot. Jedoch hat er bei 
jeder unmittelbaren oder mittelbaren Werbung, sei es für seine Person, seine Praxis oder seine Tätigkeit, 
die gesetzlichen Bestimmungen, (insbesondere diejenigen des “Gesetzes über den unlauteren 
Wettbewerb (UWG)", des Gesetzes über die “Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (HWG)", die 
wesentliche werbliche Einschränkungen enthalten, zu beachten. Die einschlägige laufende 
Rechtsprechung ist zu berücksichtigen. Bezüglich UWG und HWG wird ausdrücklich auf den Anhang 
verwiesen.  

1. Unzulässig ist jede irreführende Werbung, die mit den guten Sitten der Heilberufe nicht zu 
vereinbaren ist (UWG, § 1).  

2. Die Mitwirkung des Heilpraktikers an aufklärenden Veröffentlichungen medizinischen Inhaltes in 
Presse, Funk und Fernsehen sowie anläßlich von Vorträgen sollte so erfolgen, daß sich seine 
Mitwirkung auf sachliche Informationen beschränkt.  

3. Er verpflichtet sich, darauf hinzuwirken, daß jede unzulässige Werbung, die ohne seine 
Kenntnisse oder Mitwirkung erfolgt ist, richtiggestellt wird und künftig unterbleibt. 

Artikel 9 - Praxisschilder  

1. Der Heilpraktiker hat auf seinem Praxisschild seinen Namen und die Berufsbezeichnung 
Heilpraktiker anzugeben. Eventuelle weitere Angaben sollten sich auf Sprechzeiten, 
Fernsprechnummer, Stockwerk, Privatadresse, eine Bezeichnung wie "Naturheilpraxis" und bis 
zu höchstens drei Verfahren, für die der Heilpraktiker über die besonderen Qualifikationen 
verfügt, beschränken. Die Angaben der Verfahren sollte bei allen Verwendungsmöglichkeiten 
identisch sein.  

2. Das Praxisschild ist in unaufdringlicher Form zu gestalten. Die Größe sollte sich den örtlichen 
Gepflogenheiten (etwa 35 × 50 cm) anpassen. Je nach örtlicher Gegebenheit können zwei 
Praxisschilder erforderlich werden. Beim Wechsel der Praxisstätte ist vorübergehend das 
Belassen eines Hinweisschildes an der früheren Praxis möglich.  

Artikel 10 - Drucksachen und Stempel  

Die Angaben für Drucksachen und Stempel sollten über die in Artikel 9 gemachten Angaben nicht 
hinausgehen. 
 

Artikel 11 - Eintragung in Verzeichnisse und Sonderverzeichnisse 

Die Eintragung sollte nur im Einzugsbereich des Niederlassungsortes erfolgen. Über den kostenlosen 
Eintrag hinausgehende Informationen sollten sich auf höchstens fünf Zeilen und die in Artikel 9 
erwähnten Angaben beschränken. 

Artikel 12 - Inserate 

Inserate dienen der Information des Patienten und dürfen keinen darüber hinausgehenden 
unsachgemäßen, mit den guten Sitten des Heilberufs nicht zu vereinbarenden werbenden Charakter 
aufweisen. Ihnen sollte in der Regel ein besonderer Anlaß zugrunde liegen, insbesondere 
Neuniederlassung, Umzug, längere Abwesenheit oder Änderung der Telefonnummer. 
 
Für Inserate sollten folgende Hinweise beachtet werden:  
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1. Eine Anzeige nach der Niederlassung, nach einem Umzug oder Änderung der Telefon-Nummer 
sollte - außer den Angaben der Praxisstätte nicht mehr als die in Artikel 9 angeführten Angaben 
enthalten und - nur in den im Einzugsbereich des Niederlassungsortes erscheinenden Tages-, 
Orts- und Stadtteilzeitungen (Werbezeitungen mit redaktionellem Teil) innerhalb der ersten drei 
Monate nach der Niederlassung oder dem Umzug veröffentlicht werden.  

2. Eine Hinweisanzeige vor und nach einer längeren Abwesenheit (mindestens eine Woche) in einer 
der unter Absatz 1 genannten Zeitungen sollte - außer den Daten, welche den Zeitpunkt der 
Praxisunterbrechung angeben, keine weiteren als die in Artikel 9 erwähnten Angaben enthalten.  

3. Die Anzeige sollte in Form und Größe dem Informationszweck entsprechen und die Maße 
einspaltig 60 mm hoch oder zweispaltig 30 mm hoch nicht überschreiten.  

Artikel 13 - Besondere Bezeichnungen  

1. Der Heilpraktiker verzichtet auf die Bezeichnung "Spezialist" sowie auf andere 
Zusatzbezeichnungen, die ihn gegenüber seinen Standeskollegen hervorheben. Er darf neben 
der Berufsbezeichnung "Heilpraktiker" keine Bezeichnungen wie z. B. "Akupunkteur", 
"Chiropraktiker", "Homöopath", "Psychologe", "Psychotherapeut" u. a. führen, die durch diese 
Koppelung den Eindruck einer ebenfalls gesetzlich und/oder behördlich genehmigten 
Berufsausübung bzw. Berufsbezeichnung wie der des Heilpraktikers erwecken.  

2. Akademische Grade dürfen nur in Verbindung mit der Fakultätsbezeichnung verwendet werden. 
Ausländische akademische Grade, Titel und Bezeichnungen wie Professor, dürfen nur geführt 
werden, wenn das zuständige Ministerium eine entsprechende Genehmigung erteilt hat. Sie sind 
so zu führen, daß ihre ausländische Herkunft erkennbar ist.  

 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) - Auszug 

§ 1 UWG - Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und der Verbraucher sowie der 
sonstigen Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb. Es schützt zugleich das Interesse der 
Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. 

§ 3 UWG - Verbot unlauteren Wettbewerbs 

Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, 
der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, sind 
unzulässig. 

§ 5 UWG - Irreführende Werbung 

(1) Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer irreführend wirbt. 

(2) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irreführend ist, sind alle ihre Bestandteile zu 
berücksichtigen, insbesondere in ihr enthaltene Angaben über  

1. die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, 
Zusammensetzung, Verfahren und Zeitpunkt der Herstellung oder Erbringung, die Zwecktauglichkeit, 
Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, die geographische oder betriebliche Herkunft oder die 
von der Verwendung zu erwartenden Ergebnisse oder die Ergebnisse und wesentlichen Bestandteile von 
Tests der Waren oder Dienstleistungen; 

2. den Anlass des Verkaufs und den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, und die 
Bedingungen, unter denen die Waren geliefert oder die Dienstleistungen erbracht werden; 

3. die geschäftlichen Verhältnisse, insbesondere die Art, die Eigenschaften und die Rechte des 
Werbenden, wie seine Identität und sein Vermögen, seine geistigen Eigentumsrechte, seine Befähigung 
oder seine Auszeichnungen oder Ehrungen. 
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Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache irreführend ist, sind insbesondere deren 
Bedeutung für die Entscheidung zum Vertragsschluss nach der Verkehrsauffassung sowie die Eignung des 
Verschweigens zur Beeinflussung der Entscheidung zu berücksichtigen. 

(3) Angaben im Sinne von Absatz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie 
bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche 
Angaben zu ersetzen. 

(4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der 
Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem 
Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der 
Preisherabsetzung geworben hat. 

(5) Es ist irreführend, für eine Ware zu werben, die unter Berücksichtigung der Art der Ware sowie der 
Gestaltung und Verbreitung der Werbung nicht in angemessener Menge zur Befriedigung der zu 
erwartenden Nachfrage vorgehalten ist. Angemessen ist im Regelfall ein Vorrat für zwei Tage, es sei 
denn, der Unternehmer weist Gründe nach, die eine geringere Bevorratung rechtfertigen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Werbung für eine Dienstleistung. 

 

Heilmittelwerbegesetz (HWG) - Auszug 
 

 
§ 1 Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Werbung für 
 

1. Arzneimittel im Sinne des § 2 des Arzneimittelgesetzes,  
2. andere Mittel, Verfahren, Behandlungen und Gegenstände, soweit sich die Werbeaussage auf 

die Erkennung, Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder 
krankhaften Beschwerden bei Mensch oder Tier bezieht. 

 
§ 2  Fachkreise 

 
Fachkreise im Sinne dieses Gesetzes sind Angehörige der Heilberufe oder des Heilgewerbes, 
Einrichtungen, die der Gesundheit von Mensch oder Tier dienen, oder sonstige Personen, soweit sie mit 
Arzneimitteln, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln erlaubterweise Handel 
treiben oder sie in Ausübung ihres Berufes anwenden. 
 
§ 3 irreführende Werbung 

 
Unzulässig ist eine irreführende Werbung. Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor,  
 
1. wenn Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen oder anderen Mitteln eine 

therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die sie nicht haben, 
 
2. wenn fälschlich der Eindruck erweckt wird, daß  

 
a) ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann,  
b) bei bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen Wirkungen eintreten,  
c) die Werbung nicht zu Zwecken des Wettbewerbs veranstaltet wird,  

 
3. wenn unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben  

 
a) über die Zusammensetzung oder Beschaffenheit von Arzneimitteln, Gegenständen oder anderen 
Mitteln oder über die Art und Weise der Verfahren oder Behandlungen oder  
b) über die Person, Vorbildung, Befähigung oder Erfolge des Herstellers, Erfinders oder der für sie 
tätigen oder tätig gewesenen Personen gemacht werden. 
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§ 3a Fehlende Zulassung 

 
Unzulässig ist eine Werbung für Arzneimittel, die der Pflicht zur Zulassung unterliegen und die nicht nach 
den arzneimittelrechtlichen Vorschriften zugelassen sind oder als zugelassen gelten. 
 
 
§ 5  Homäopathische Arzneimittel  
 
Für homöopathische Arzneimittel, die nach dem Arzneimittelgesetz registriert oder von der Registrierung 
freigestellt sind, darf mit der Angabe von Anwendungsgebieten nicht geworben werden. 
 

 § 8  Versandhandel 
 

Unzulässig ist die Werbung, Arzneimittel im Wege des Teleshopping oder bestimmte Arzneimittel im 
Wege der Einzeleinfuhr nach § 73 Abs. 2 Nr. 6a oder § 73 Abs. 3 des Arzneimittelgesetzes zu beziehen. 

 
§ 9 Fernbehandlung 

 
Unzulässig ist eine Werbung für die Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden 
oder krankhaften Beschwerden, die nicht auf eigener Wahrnehmung an dem zu behandelnden Menschen 
oder Tier beruht (Fernbehandlung). 
 
 
§ 11 Beschränkung der Publikumswerbung 
 
Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenstände oder andere 
Mittel nicht geworben werden 
 

1. mit Gutachten, Zeugnissen, wissenschaftlichen oder fachlichen Veröffentlichungen sowie mit 
Hinweisen darauf,  

 
2. mit Angaben, daß das Arzneimittel, das Verfahren, die Behandlung, der Gegenstand oder das 

andere Mittel ärztlich, zahnärztlich, tierärztlich oder anderweitig fachlich empfohlen oder geprüft 
ist oder angewendet wird,  

 
3. mit der Wiedergabe von Krankengeschichten sowie mit Hinweisen darauf,  

 
4. mit der bildlichen Darstellung von Personen in der Berufskleidung oder bei der Ausübung der 

Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe, des Heilgewerbes oder des Arzneimittelhandels,  
 
5. mit der bildlichen Darstellung  

 
a) von Veränderungen des menschlichen Körpers oder seiner Teile durch Krankheiten, Leiden 
oder Körperschäden,  
b) der Wirkung eines Arzneimittels, eines Verfahrens, einer Behandlung, eines Gegenstandes 
oder eines anderen Mittels durch vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des 
Aussehens vor und nach der Anwendung,  
c) des Wirkungsvorganges eines Arzneimittels, eines Verfahrens, einer Behandlung, eines 
Gegenstandes oder eines anderen Mittels am menschlichen Körper oder an seinen Teilen, 

 
6. mit fremd- oder fachsprachlichen Bezeichnungen, soweit sie nicht in den allgemeinen deutschen 

Sprachgebrauch eingegangen sind, 
 
7. mit einer Werbeaussage, die geeignet ist, Angstgefühle hervorzurufen oder auszunutzen, 

 
8. durch Werbevorträge, mit denen ein Feilbieten oder eine Entgegennahme von Anschriften 

verbunden ist, 
 

9. mit Veröffentlichungen, deren Werbezweck mißverständlich oder nicht deutlich erkennbar ist, 
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10. mit Veröffentlichungen, die dazu anleiten, bestimmte Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder 
krampfhafte Beschwerden beim Menschen selbst zu erkennen und mit den in der Werbung 
bezeichneten Arzneimitteln, Gegenständen, Verfahren, Behandlungen oder anderen Mitteln zu 
behandeln, sowie mit entsprechenden Anleitungen in audiovisuellen Medien, 

 
11. mit Äußerungen Dritter, insbesondere mit Dank-, Anerkennungs- oder Empfehlungsschreiben, 

oder mit Hinweisen auf solche Äußerungen, 
 

12. mit Werbemaßnahmen, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder oder an Jugendliche 
unter 14 Jahren richten,  

 
13. mit Preisausschreiben, Verlosungen oder andere Verfahren, deren Ergebnis vom Zufall abhängig 

ist, 
 
14. durch die nicht verlangte Abgabe von Mustern oder Proben oder durch Gutscheine dafür. 

 
15. durch die nicht verlangte Abgabe von Mustern oder Proben von anderen Mitteln oder 

Gegenständen oder Gutscheine dafür. 
    

 

    
§ 12 Krankheitsbezogene Werbebeschränkungen 

 

(1) Die Werbung für Arzneimittel außerhalb der Fachkreise darf sich nicht auf die Erkennung, Verhütung, 
Beseitigung oder Linderung der in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten Krankheiten oder Leiden 
beim Menschen oder Tier beziehen. 
(2) Die Werbung für andere Mittel, Verfahren, Behandlungen oder Gegenstände außerhalb der Fachkreise 
darf sich nicht auf die Erkennung, Beseitigung oder Linderung dieser Krankheiten oder Leiden beziehen. 
Dies gilt nicht für die Werbung für Verfahren oder Behandlungen in Heilbädern, Kurorten und 
Kuranstalten. 
 
Anlage zu § 12 HGW Krankheiten und Leiden, auf die sich die Werbung gem. § 12 nicht beziehen darf 
 
A. Krankheiten und Leiden beim Menschen  
1. Meldepflichtige Krankheiten nach dem Bundes-Seuchengesetz 
2. Geschwulstkrankheiten,  
3. Krankheiten des Stoffwechsels und der inneren Sekretion, ausgenommen Vitamin- und 
Mineralstoffmangel und alimentäre Fettsucht,  
4. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, ausgenommen Eisenmangelanämie, 
5. organische Krankheiten  
a) des Nervensystems,  
b) der Augen und Ohren,  
c) des Herzens und der Gefäße, ausgenommen allgemeine Arteriosklerose, Varikose und Frostbeulen,  
d) der Leber und des Pankreas,  
e) der Harn- und Geschlechtsorgane, 
6. Geschwüre des Magens und des Darms,  
7. Epilepsie,  
8. Geisteskrankheiten,  
9. Trunksucht,  
10. krankhafte Komplikationen der Schwangerschaft, der Entbindung und des Wochenbetts 
 

 

 

 

 

 


